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Sechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 73 a) 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/60/L.34 und Add.1)] 

  60/225. Hilfe für die Überlebenden des Völkermordes in Ruanda 1994, 
insbesondere für Waisen, Witwen und Opfer sexueller Gewalt 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte1, 

 unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 20052, vor allem seine Feststellung, 
dass alle Menschen, insbesondere die schwächsten, Anspruch auf Freiheit von Furcht und 
Freiheit von Not haben, mit gleichen Möglichkeiten, alle ihre Rechte auszuüben und ihr 
menschliches Potenzial voll zu entfalten, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/137 vom 10. Dezember 2004, in der sie 
den Generalsekretär ersuchte, die zuständigen Organisationen, Fonds und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen dazu zu ermutigen, mit der Regierung Ruandas auch wei-
terhin bei der Entwicklung und Durchführung von Programmen zusammenzuarbeiten, deren 
Ziel die Unterstützung der weiter unter den Auswirkungen des Völkermordes 1994 lei-
denden schutzbedürftigen Gruppen ist, 

 ferner unter Hinweis auf die Ergebnisse und Empfehlungen der vom Generalsekretär 
mit Zustimmung des Sicherheitsrats in Auftrag gegebenen unabhängigen Untersuchung des 
Handelns der Vereinten Nationen während des Völkermordes in Ruanda 19943, 

 unter Hinweis auf den Bericht mit dem Titel "Rwanda: The Preventable Genocide" 
(Ruanda: Der vermeidbare Völkermord), der die Ergebnisse und Empfehlungen der Interna-
tionalen Gruppe namhafter Persönlichkeiten enthält, die von der Organisation der afrikani-
schen Einheit zur Untersuchung des Völkermordes in Ruanda und der damit verbundenen 
Ereignisse eingerichtet wurde,  

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). ). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
2 Siehe Resolution 60/1. 
3 Siehe S/1999/1257. 
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 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/234 vom 23. Dezember 2003, mit der sie 
den 7. April 2004 zum Internationalen Tag des Gedenkens an den Völkermord in Ruanda er-
klärte, 

 in Anerkennung der zahlreichen Schwierigkeiten, denen sich die Überlebenden des 
Völkermordes in Ruanda 1994 gegenübersehen, insbesondere die Waisen, Witwen und Op-
fer sexueller Gewalt, die infolge des Völkermordes ärmer und schutzbedürftiger sind, insbe-
sondere die vielen Opfer sexueller Gewalt, die mit dem HI-Virus infiziert wurden und seit-
her verstorben oder ernsthaft an Aids erkrankt sind, 

 fest überzeugt von der Notwendigkeit, die Würde der Überlebenden des Völkermor-
des in Ruanda 1994 wiederherzustellen, was den Aussöhnungs- und Heilungsprozess in Ru-
anda fördern würde, 

 in Würdigung der enormen Anstrengungen, die von der Regierung und dem Volk Ru-
andas und den zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie auf internationaler Ebene unter-
nommen werden, um die Würde der Überlebenden wiederherstellen zu helfen, namentlich 
der Tatsache, dass die Regierung Ruandas jedes Jahr 5 Prozent des Staatshaushalts für die 
Unterstützung der Überlebenden des Völkermordes bereitstellt, 

 1. ersucht den Generalsekretär, den zuständigen Organisationen, Fonds und Pro-
grammen des Systems der Vereinten Nationen die zügige Durchführung der Resolution 
59/137 nahezulegen; 

 2. legt allen Mitgliedstaaten nahe, in Unterstützung dieser Resolution den Überle-
benden des Völkermordes und anderen schutzbedürftigen Gruppen in Ruanda Hilfe zu ge-
währen; 

 3. dankt für die Entwicklungshilfe und die Unterstützung, die für den Wiederauf-
bau und die Rehabilitation Ruandas nach dem Völkermord 1994 gewährt wurden, und for-
dert die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung Ruandas weiter zu unterstützen, unter ande-
rem durch Programme im Rahmen der Armutsbekämpfungsstrategie; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Erziehungsprogramme zu erar-
beiten, die die Lehren des Völkermordes in Ruanda im Bewusstsein künftiger Generationen 
verankern werden, um verhindern zu helfen, dass es in Zukunft wieder zu Völkermordhand-
lungen kommt;  

 5. ersucht den Generalsekretär, ein Informationsprogramm mit dem Titel "Der 
Völkermord in Ruanda und die Vereinten Nationen" aufzustellen und Maßnahmen zur Mo-
bilisierung der Zivilgesellschaft für das Gedenken an die Opfer des Völkermordes in Ruan-
da und für die Erziehung gegen Völkermord zu ergreifen, um verhindern zu helfen, dass es 
in Zukunft wieder zu Völkermordhandlungen kommt, und der Generalversammlung inner-
halb von sechs Monaten nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Aufstellung 
dieses Programms Bericht zu erstatten;  

 6. ersucht den Generalsekretär außerdem, angesichts der kritischen Situation der 
Überlebenden des Völkermordes in Ruanda 1994, insbesondere der Waisen, Witwen und 
Opfer sexueller Gewalt, alle zur Durchführung dieser Resolution notwendigen und durch-
führbaren Maßnahmen zu treffen und der Generalversammlung auf ihrer zweiundsechzig-
sten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

 7. ersucht den Präsidialausschuss, die Aufnahme eines zusätzlichen Punktes "Hilfe 
für die Überlebenden des Völkermordes in Ruanda 1994, insbesondere für Waisen, Witwen 
und Opfer sexueller Gewalt" in die vorläufige Tagesordnung der zweiundsechzigsten Ta-
gung der Generalversammlung zu erwägen. 

69. Plenarsitzung 
23. Dezember 2005 


